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0 Abkürzungen 

 

Abs. Absatz 
Ad Adult 
Anh. Anhang 
Anl. Anlage 
Art. Artikel 
AFB Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
BArtSchV Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt 

geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 
BauGB Baugesetzbuch 
BN Brutnachweis 
BNatSchG 
 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542); zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2017 (BGBl. I 
S. 3434) 

CEF Continuous Ecological Functionality measures = Maßnahmen zur Wahrung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

FCS measures aiming at the favourable conservation status = Maßnahmen zur Erhaltung 
des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art 

FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume so-wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- 
Richtlinie), ABI. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geändert durch Akte vom 23.09.2003 

Ind. Individuum/ Individuen 
Juv. Juvenil 
Kap. Kapitel 
MTBQ Messtischblatt-Quadrant (entspricht einem Viertel der Topografischen Karte 

1:25.000) 
RL-D Rote Liste Deutschland 
RL-LSA Rote Liste Sachsen-Anhalt 
Tab Tabelle 
UG/ UR Untersuchungsgebiet/ Untersuchungsraum 
VSRL 
 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30.November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-
Vogelschutzrichtlinie) (ABI EU L 20/7) 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
 

Mit dem Projekt „PV-Freiflächenanlage an der B 185“ ist innerhalb der Gemarkung 

Ballenstedt, Stadt Ballenstedt (Landkreis Harz) auf der Grundlage eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Errichtung einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage (ca. 2,6 ha) geplant. 

In Verbindung mit der Genehmigungsplanung findet eine Prüfung des Vorhabens hinsichtlich 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach dem gegenwärtigen Stand der Bundesnatur-
schutzgesetzgebung vom 29. Juli 2009 (in Kraft getreten am 01. März 2010, zuletzt geändert 
am 19.06.2020) basierend auf Datenerhebungen der entsprechenden Flächen statt. 
Auftretende Konflikte zu diesem Bezug werden erfasst sowie mögliche Vermeidungs-, 
Verminderungs- oder Ausgleichmaßnahmen erörtert. 

Weiterhin erfolgt die Prüfung einer ggf. notwendigen Zulassung zur Ausnahme von 
Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG seitens der zuständigen Behörden nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG. 

 

2 Grundlagen und Methodik 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtliche Vorgaben 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen vom 21.05.1992, in konsolidierter Fassung vorliegend seit dem 01.01.2007 sowie in 
den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des 
Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 30.11.2009 – 
Vogelschutzrichtlinie, verankert. 

Bundesrechtliche Vorgaben (BNatSchG) 

Die durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache 
C-98/03 veranlassten, im Hinblick auf den Artenschutz relevanten Änderungen des 
Bundesnaturschutz-gesetzes sind am 18.12.2007 in Kraft getreten (sog. Kleine Novelle des 
BNatSchG). Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542) sowie aktuell mit dem Gesetz zur 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 28.09.2017 (BGBl. I S. 3434) erfolgten 
erneute Anpassungen. Insbesondere Letztere zwingt zur Berücksichtigung (§ 44) hinsichtlich 
der Artenschutzmaßnahmen im vorliegenden Bericht. Die zentralen Vorschriften zum 
besonderen Artenschutz finden sich in den §§ 44 bis 47 BNatSchG und gelten unmittelbar, d. 
h. es besteht keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen der Landesregelung. Die Vorschriften 
sind striktes Recht und als solches abwägungsfest. Sie erfassen zunächst alle gem. § 7 Abs. 
2 Nr. 13 und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützten Arten. 
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Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören. 

- betriebsbedingte signifikante Erhöhung des Lebensrisikos der geschützten Arten 

Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören. 

- Das Verbot tritt ein, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
auf Grund einer (bau- oder betriebsbedingten) Störung verschlechtert. 

Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder 
wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

- Das Verbot tritt ein, wenn trotz vorher im räumlichen Zusammenhang zum Eingriff 
durchzuführende CEF- oder FCS-Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der 
ökologischen Funktion dieselbe für die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
betroffenen Arten nicht erhalten werden kann. 

- Die im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
auftretende unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren kann ebenfalls durch 
Maßnahmen zur Funktionserhaltung ohne Eintreten des Verbotes ausgeglichen 

werden. 

 

2.2 Eingriffszulässigkeiten und Ausnahmevoraussetzungen 

1.  Bei Eingriffen besteht bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Funktionserhaltung 
ansonsten beeinträchtigter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (CEF-Maßnahmen= 
continuous ecological funktionality-measures) die Möglichkeit, das Eintreten von 
Verbotstatbeständen zu vermeiden. 

Dies setzt jedoch die fachlich und somit rechtssichere Realisierung der Maßnahmen 
sowie ihre Bestätigung durch die zuständigen Behörden voraus.  

2.  Kann bei Durchführung des Vorhabens dennoch das Eintreten der Verbotstatbestände 
nicht ausgeschlossen werden, wird gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG eine 
Ausnahmegenehmigung erforderlich. Hierzu wäre ein entsprechender Antrag durch 
den Vorhabenträger an die zuständige untere Naturschutzbehörde zu stellen.  

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung dieser Ausnahme gemäß § 45 Abs. 
7 BNatSchG umfassen folgende: 
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- zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses (eingeschlossen 
solche sozialer oder wirtschaftlicher Art, die für die Umsetzung der Planung 
sprechen), falls nicht in § 45 Abs. 7 Nummern 1 bis 4 BNatSchG aufgeführte 
Gründe, wie Schadensabwehr, Forschung und Lehre, menschliche Gesundheit 
und Sicherheit oder Naturschutz für das Vorhaben den Ausschlag geben, 

- kompensatorische Maßnahmen (CEF = continuous ecological functionality bzw. 
FCS = favourable conservation status) damit sich der Erhaltungszustand der 
betroffenen Art insgesamt nicht verschlechtert 

- Alternativenprüfung 

 

2.3 Methodik 

Die methodische Vorgehensweise des vorliegenden Artenschutzberichtes erfolgt in 
Anlehnung an den Leitfaden für Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern sowie am gleichfalls 
dort zitierten Prüfschema.1 

Die projektbezogene Abschichtung nach dem erwähnten Prüfschema erlaubt die Eingrenzung 
des zu prüfenden Artenspektrums unter dem Aspekt des Ausschlusses von Arten, bei denen 
mit hinreichender Sicherheit (Datenerhebungen) von keiner verbotstatbeständlichen Betrof-

fenheit ausgegangen werden kann. 

Die Gesamtheit der zu prüfenden Artenliste setzt sich zusammen aus: 

- Arten des Anhangs II und IV der FFH-RL (92/43/EWG) 
- Europäische Vogelarten nach Art. 5 VSRL (alle wildlebenden, in Europa heimischen 

Vogelarten) 

- Streng geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG (umgesetzt durch 
BArtSchV – 2005, zuletzt geändert 2013) 

- Arten nach Anhang A oder B der EG-Verordnung Nr. 338/97 (Regulierung des Handels 
mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten - Umsetzung des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens 1973, Erweiterung 2013) 

 

1) Relevanzprüfung 

Ziel der Relevanzprüfung ist es, das aus den gesetzlichen Bestimmungen resultierende, 
umfangreiche Artenspektrum zunächst auf die Arten zu reduzieren, die unter Beachtung der 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können (Relevanzschwelle). 

Alle anderen müssen einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden.2 

Bei diesen auszuschließenden (abgeschichteten) Arten handelt es sich um jene, 

• die gemäß Roter Liste des jeweiligen Bundeslandes ausgestorben oder verschollen 
sind und deren Auftreten in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

                                                

1 FROEHLICH & SPORBECK 2010 
2 FROEHLICH & SPORBECK 2010 
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• die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen: Befindet sich der 
Wirkraum (Untersuchungsraum) des Vorhabens außerhalb dieses generalisierten 
Verbreitungsgebietes, muss diese Art i. d. R. einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
nicht mehr unterzogen werden. Der Ausschluss des Vorkommens von Arten muss das 
verfügbare Wissen in angemessener Weise berücksichtigen. 

• die gemäß der landesweiten Verbreitungskarten zwar im Bereich des Messtischblattes 
auftreten, die aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen 
Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z.B. Fehlen 
von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Hecken, Gebüsche, 
Trockenrasen, Gewässer etc.). 

• bei denen sich Beeinträchtigungen (bau­, anlage­ und betriebsbedingt) auf Grund der 

geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen. 

 

Grundlage für das in Sachsen-Anhalt zu prüfende Artenspektrum bildet die „Liste der im 
Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zu behandelnden Arten“ (Liste 
ArtSchRFachB)3. 

 

 

 

 

 

 

                                                

3 SCHULZE et al. 2008 

Für Arten, welche als "besonders geschützt" kategorisiert sind, gelten nach § 44 Abs. 5 
Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 nicht. Deren naturschutzfachliche Bewertung 
erfolgt innerhalb der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und sie sind somit nicht 
unmittelbar Gegenstand des AFB. Hierbei erfolgt die Wertung und Folgenbewältigung des 
Schutzes dieser Arten als Teil des Naturhaushaltes (§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 5 
BNatSchG). Grundsätzlich können dabei über vorhandene Biotopstrukturen und Leitarten 
Rückschlüsse auf die nach allgemeinen Erfahrungswerten vorhandenen Tier- und 
Pflanzenarten gezogen werden. Eine über diesen indikatorischen Ansatz hinausgehende 
vollständige Erfassung aller Tier- und Pflanzenarten ist in Anbetracht der hier möglichen 
Artenzahl weder erforderlich noch verhältnismäßig. Sofern sich dabei schutzwürdige 
Artenvorkommen wie beispielsweise Arten der Roten Liste, welche außerhalb des im AFB 
zu behandelnden Spektrums erfasst sind, ergeben, erfahren diese im Einzelfall jedoch eine 
vertiefende Betrachtung. Dies ist regelmäßig insbesondere aufgrund der Betroffenheit von 
gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 22 
Naturschutzgesetzes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) geschützten Biotopen der Fall. Auch 
die ausschließlich im Anhang II der FFH-Richtlinie geführten Spezies sind nicht im AFB 
abzuhandeln. Diese Arten unterliegen den Rechtsvorschriften der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. 
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2) Bestandsaufnahme 

In einem zweiten Schritt ist die Bestandssituation der relevanten Arten im 
Untersuchungsgebiet zu prüfen. 

 

 

3) Prüfung der Betroffenheit 

Im Rahmen der Betroffenheitsanalyse erfolgt unter dem Aspekt der Betroffenheit durch das 
Vorhaben die Exploration aller schutzrelevanten Arten, deren Vorkommen auf Grund der 
vorliegenden Untersuchungen belegt bzw. deren Vorkommen im Gebiet nicht auszuschließen 
sind. 

4) Konfliktanalyse 

Für die abgeschichteten Arten wird eine mögliche Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG durch das Vorhaben geprüft und dabei ggf. Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen berücksichtigt. Bei positivem Ausgang der Prüfung sind abschließend die 
Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu 
ermitteln. 

 

2.4 Datengrundlagen 

- Erfassungen des Habitatpotenzials am 06.11.2023 sowie am 20.02.2024 incl. einer 
Horstkartierung innerhalb der Maximalperipherie von 100 m. 

 
- SCHULZE, M., SÜSMUTH, T., MEYER, F. & K. HARTENAUER (2018): Fortschreibung 

der Liste der im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu behandelnden 
Arten. Im Auftrag des Landesbetriebs Bau Sachsen­Anhalt (2008). 

- PETERSEN, B. et al. (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, 

Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 1 und 2. 

- GROSSE, W.-­R., SIMON, B., SEYRING, M., BUSCHENDORF, J., REUSCH, J., 
SCHILDAUER, F., WESTERMANN, A. & U. ZUPPKE (Bearb.). (2015): Die Lurche und 
Kriechtiere des Landes Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung der Arten 
der Anhänge der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie der kennzeichnenden Arten der 
Fauna-Flora-Habitat-Lebensraumtypen. – Berichte des Landesamtes für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt 4: 443-468. 

- Daten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Biotoptypen, FFH-Arten) 
incl. Managementpläne FFH/SPA. Letzter Abruf am 24.02.2024. 

 

2.5 Abgrenzung/ Habitatausstattung des Untersuchungsraumes 

Naturräumlich befindet sich das umfassende Projektareal bereits im Gebiet des Harzes, 
welcher Teil der Mittelgebirgsschwelle ist. Landschaftlich kann es noch dem nördlichen 
Harzvorland zugeordnet werden, was sich auch in der landwirtschaftlich betonten 

Habitatausprägung des Umfelds niederschlägt.  
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Die Abgrenzung der Untersuchungsräume (UR) bezieht sich auf die spezifischen Wirkräume 
der potenziell betroffenen Arten und ist abhängig von der Art des Vorhabens sowie der 
naturräumlichen Ausstattung des Umlandes. 

Für das Vorhaben, das heißt, den expliziten Eingriffsbereich wurden ausschließlich 

landwirtschaftliche Flächen (Umtriebsplantage) überplant. 

 

Abb. 1: Maximaler Untersuchungsraum (Schwarz gestrichelt) sowie Lage des von der Modulfläche überplanten Bereichs im 
Umfeld, (Blau = Baugrenze); Kartenbasis: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie – 2023. 

 

Das Eingriffsareal, im nordöstlichen Gewerbebereich von Ballenstedt gelegen, grenzt in 
Richtung Süden und Osten an Intensivackerland bzw. schmale Gehölz- und 
Grünlandbereiche. Im Norden verläuft die Bundesstraße 185, während sich in Richtung 
Westen das Betriebsgelände des Investors erstreckt. 

Im Februar 2024 wurde das Energieholz der Umtriebsplantage, welches fast ausschließlich 
aus etwa 15 Jahre alten Robinien (Robinia pseudoacacia) bestand, geerntet. Die Abbildungen 
2 & 3 zeigen den Zeitraum nach der Holzernte und noch vor der geplanten Stockrodung. 

Die zu erfolgende Habitatpotenzialabschätzung erfolgt somit auf der Basis einer 
landwirtschaftlichen Vollumbruchsfläche. 
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Abb. 2: Planungsraum im nahen Umfeld, Blickrichtung Norden; © Hauke – Aufnahmedatum: 20.02.2024. 

 
Abb. 3: Planungsraum, gesamt, Blickrichtung Norden; © Hauke – Aufnahmedatum: 20.02.2024. 
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Schutzgebiete 

Die Abbildung 4 visualisiert die nächstgelegenen Schutzgebiete im Umfeld. Eine ggf. 
erforderliche Berücksichtigung erfolgt innerhalb einzelner Arten(gruppen) in den 
entsprechenden Kapiteln weiter unten. Aufgrund der geringen Größe des Planungsraumes, 
seiner Habitataustattung und seines Sukzessionsstadiums sowie der Entfernung zu den 
Schutzgebieten sind relevante Wechselwirkungen zwischen den Populationen allerdings nicht 
zu erwarten. 

Das gemäß der Richtlinie 2009/147/EG ausgewiesene Vogelschutzgebiet „Nordöstlicher 
Unterharz“ (SPA0019LSA) befindet sich mit seiner Nordgrenze etwa 450 m südlich des 
Planungsraumes. 

Weiterhin sind 4 FFH-Gebiete (Richtlinie 92/43/EWG) im Umfeld lokalisiert.  

- „Gegensteine und Schierberge bei Ballenstedt“ – FFH0093LSA – etwa 2,4 km 
nordwestlich 

- „Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt“ - FFH0177LSA – ca. 2,6 km südwestlich 

- „Bode und Selke im Harzvorland“ – FFH0172LSA – ca. 2,8 km 
- „Selketal und Bergwiesen bei Stiege“ – FFH0096LSA – ca. 2,8 km südlich 

 
 

 

Abb. 4: Lage des UG zu nächstliegenden Schutzgebieten. 
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3 Bestandsaufnahme prüfrelevanter Arten  

 

Nach § 44 BNatSchG werden, um naturschutzrechtlichen Restriktionen im Planvorhaben 
entgegenzuwirken, ausreichende Ermittlungen und Bestandsaufnahmen der im Plangebiet 
vorhandenen geschützten Arten erforderlich, sofern nicht auf andere Art und Weise ein 
möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand rechtssicher bestimmt werden kann. 
Vorhandene Daten, welche nicht älter als 5 Jahre sein dürfen, können als Datengrundlage 
herangezogen werden. Diese Bestandsaufnahmen sind bei fehlenden aktuellen 
Erfassungsdaten in Form einer Potenzialanalyse rechtssicher möglich. Dann ist jedoch für all 
jene Arten, für die eine Eignung eingeschätzt wird, von einer Betroffenheit auszugehen (worst-
case-Szenario). Dies führt automatisch zu höheren artenschutzrechtlichen Anforderungen und 
Kompensationserfordernissen als eine auf konkreten Erfassungsdaten basierenden Analyse. 

Im vorliegenden Bericht kann anhand der im Kap. 2.4 angeführten Datengrundlagen auf jene 
Arten eingegangen werden, welche sicher die Relevanzschwelle passiert haben. Diese somit 
zu betrachtenden Arten werden nachfolgend abgehandelt. Bei Vögeln erfolgt dabei noch eine 
zusätzliche Differenzierung dahingehend, ob sie das Plangebiet als Nahrungsgast zur Brutzeit 
oder als Reproduktionsraum nutzen oder nutzen können. Brutvögel werden noch einmal nach 
den jeweiligen Nistgilden differenziert. 

 

Im Folgenden bedeuten: 

VS-RL Anh. 1 nach Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG Anh. 1 geschützte 
Vogelarten 
 

BAV Anl. 1 Sp. 3 gemäß Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) zu 
betrachtende Arten 
 

FFH-RL Anh. II 
und/ oder IV 

nach Anhang 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen streng geschützte Arten 
 

RL-LSA Rote Liste Sachsen-Anhalt 
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3.1 Säugetiere (Mammalia) 

Von den Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-RL kommen im Untersuchungsraum 
lediglich einige Fledermausarten des Offen- und Halboffenlandes hinsichtlich potenzieller 
Nahrungshabitate in Frage. Weitere im Gebiet potenziell auftretende Arten, deren aktuelle 
Verbreitungsgebiete sich im artspezifischen Aktionsradius befinden (Luchs, Wildkatze, 
Fischotter, Biber, Haselmaus), werden nach der Relevanzprüfung (vgl. Kap. 2.3.1) insofern 
abgeschichtet, da im Planungsraum essenzielle Habitatstrukturen fehlen und somit kein 
Kernlebensraum beeinträchtigt wird. Der Wolf hat sich laut aktuellen Daten im Gebiet des 
Nordharzes noch nicht etabliert.4 

Dass dennoch Einzelindividuen dieser teils hochmobilen Arten durch den Eingriff tangiert 
werden können, ist möglich und dem ist gemäß aktueller Rechtsprechung dennoch Rechnung 
zu tragen. Aufgrund der relativ geringen Ausdehnung des Planungsraumes sowie seiner Lage 
unmittelbar am Siedlungsraum kann hier allerdings auf eine Berücksichtigung verzichtet 
werden. 

 

3.2 Brut- und Gastvögel (Aves) 

Da gemäß der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) ersetzt durch die Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten sowie der nationalen Umsetzung im BNatSchG bzw. 
der Bundesartenschutzverordnung alle wildlebenden europäischen Vogelarten geschützt 
sind, müssen sie im Artenschutzbeitrag entsprechend Berücksichtigung finden. 

Für euryöke, das heißt, weit verbreitete, ungefährdete und nicht streng geschützte Arten erfolgt 
die Betrachtung mit indikatorischem Ansatz, zusammenfassend als Artengruppe (Nistgilde).  

Um der hohen Eingriffsrelevanz der Vögel dennoch Rechnung zu tragen, wurden neben den 
im Anhang 1 der EU-VSRL aufgeführten und den gemäß BNatSchG streng geschützten auch 
diejenigen Arten in untenstehende Liste aufgenommen, welche gemäß aktuell gültiger Roter 
Liste als gefährdet, stark gefährdet‚ vom Aussterben bedroht oder verschollen gelten bzw. 
welche ein geographisch eng begrenztes Vorkommen aufweisen, zu den Koloniebrütern 
zählen (z.B. Saatkrähe, Dohle, Graureiher, Kormoran, Lachmöwe, Sturmmöwe, 
Mehlschwalbe) sowie große, tradierte Rast-, Nahrungs- und Schlafplatzgemeinschaften bilden 
(z.B. Saat- und Blässgans, verschiedene Enten, Star, Schwalbenarten).5 & 6 

 

Brutvögel 

Beim gegenständlichen Vorhaben ist angesichts der Habitatausprägung des Planungsraumes 
(frisch umgebrochene Fläche) lediglich mit wenigen Vertretern der Bodenbrütergilde zu 
rechnen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkräume ist peripher jedoch auch auf einige Arten der 
Gehölz(Frei)brüter einzugehen.  

                                                

4 LAU 2022 
5 SCHULZE et al. 2008 
6 SCHULZE et al. 2022 
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Die Gilde der Gebäudebrüter ist zu vernachlässigen, da sich die nächsten Gebäude in 
mindestens 50 m Entfernung befinden und als aktive Wirtschaftsobjekte lediglich sehr 
störungstoleranten Arten Lebensraum bieten. Höhlen- und Nischenbrüter finden neben den 
Wirtschaftsimmobilien ggf. innerhalb der Lagerbestände an Baumaterial und Holz auf dem 
Betriebsgelände entsprechendes Brutstättenpotenzial. Hier sind sie jedoch ebenfalls den 
durch die Betriebsabläufe auftretenden Störungen unterworfen. Die relevanten Gehölze 
weisen altersbedingt keine Höhlenstrukturen auf. 

Ein expliziter Einfluss durch den Bau und den Betrieb der PV-Anlage auf rezente Vertreter 

dieser Nistgilden wird ausgeschlossen.  

Die Horstkartierung im 100 m – Umkreis verlief angesichts wenig geeigneter 
Vertikalstrukturen (z.B. Gehölze entsprechenden Alters) ergebnislos. 

Im Folgenden werden potenzielle Brutvögel nach Nistgilde geordnet abgeschichtet. Auf die 
Listung entsprechend der Habitatausprägung des Planungsraumes und dessen artspezifisch 
wirkrelevanter Peripherie auszuschließende Arten (vgl. Kap. 2.3), wird verzichtet. 

 

Gehölzbrüter (Freibrüter) 

Für Gehölzbrüter wurde ein Wirkraum festgelegt, welcher den Planungsraum incl. einer 
Peripherie von etwa 30 m umfasst. Angesichts der siedlungsnahen Lage sind überwiegend 
störungstolerante Arten zu erwarten. Zu berücksichtigende Gehölze befinden sich somit 
lediglich südlich sowie nordöstlich des Planungsraumes. Die Gehölzgruppe nordöstlich des 
Eingriffs wird von 15 Jahre alten Robinien dominiert, welche aufgrund ihrer lichten Belaubung 
kaum Potenzial für geeignete Brutstätten aufweisen. Im Süden prägen Fichten (Picea 
pungens, Picea abies) und Birken (Betula pendula) in der Altersklasse 20 – 25 Jahre die 
Gehölzkulisse. Im Gegensatz zu Birken bietet die dichte Belaubung der Fichten einigen Arten 
geeigneten Fortpflanzungsraum. Heckenstrukturen entsprechend dichter Ausprägung fehlen 
weitgehend. 

Der Planungsraum selbst weist keine Gehölze auf. 

Nomenklatur Schutz/ Gefährdung 
Anzahl pot. 

Brutpaare (BP) 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
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Amsel Turdus merula 
   

1-2  

Buchfink Fringilla coelebs    1  

Dorngrasmücke Sylvia communis    1  

Eichelhäher Garrulus glandarius    1  

Grünfink Carduelis chloris    1-2  

Klappergrasmücke  Sylvia curruca    1  

Ringeltaube Columba palumbus    1-2  

Rotkehlchen Erithacus rubecula    1  

Tab. 1: Potenzielle Brutvögel Gehölzbrüter; V =Vorwarnstufe, 3 = gefährdet; * = wertgebende, streng geschützte Arten, welche 
einzeln abgehandelt werden müssen. 
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Bodenbrüter 

Der derzeit vegetationsfreie Planungsraum bietet aufgrund mangelnder Deckung 
ausgesprochen wenigen Arten dieser Nistgilde geeigneten Fortpflanzungsraum. Viele Arten 
benötigen Vertikalstrukturen als Sing- und Aussichtswarte. Insofern sind die von Gehölzen 
geprägte Peripherie sowie deren Säume zweckdienlicher. Das angrenzende Acker- und 
Grünland bietet weiteren Arten Lebensraum. Der Wirkraum umfasst den Planungsraum sowie 
bezüglich des angrenzenden Offenlandes eine Peripherie von max. 50 m, bzgl. der 
Gehölzbereiche wiederum etwa 30 m. 

 

Nomenklatur Schutz/ Gefährdung 
Anzahl pot. 

Brutpaare (BP) 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 
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Fasan Phasanius cholchicus 
   

1  

Fitis Phylloscopus trochilus    1  

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 §§ 2-3  

Goldammer Emberiza citrinella    1  

Grauammer Emberiza calandra   §§ 1  

Schafstelze Motacilla flava    1  

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola    1-2  

Tab. 2: Potenzielle Brutvögel Bodenbrüter; V =Vorwarnstufe, 3 = gefährdet; * = wertgebende, streng geschützte Arten, welche 
einzeln abgehandelt werden müssen. 

 

 

Gastvögel 

Für Nahrungsgäste präsentiert sich der Planungsraum derzeit noch ausgesprochen 
unattraktiv, da die ursprüngliche Waldbodenfauna und -vegetation entfernt wurde. Die 
Etablierung der neuen Bodenflora und -fauna nimmt einige Zeit in Anspruch bzw. durchläuft 
mehrere Sukzessionsstadien. Eine erhöhte Wertigkeit ist aus diesem Grunde auszuschließen. 
Des Weiteren ist das Areal relativ kurzfristig unter diesem Aspekt wieder nutzbar. 

 

Rastvögel 

Potenzielle Rastvögel sind aus folgenden Gründen nicht zu erwarten. Zum einen ist die Lage 
des Planungsraum im Umfeld ungeeignet. Rastvögel benötigen meist freie Sicht, welche 
aufgrund der Siedlungsnähe nicht gegeben ist. Zudem verläuft unmittelbar im Norden die recht 
rege frequentierte Bundestraße 185, was einen gewissen Störfaktor darstellt. Zum anderen 
fehlen für die übrigen, in weniger großen Schwärmen ziehenden Rastvögel entsprechende 
Gewässer und Nahrungsressourcen im Gebiet. Darüber hinaus sind die entsprechenden 
Voraussetzungen im Großraum überhaupt bzw. in höherer Wertigkeit vorhanden 
(SPA0019LSA sowie nördlich und östliche gelegene Ackerflächen). 
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3.3 Amphibien (Amphibia) 

Im Planungsraum befinden sich keine geeigneten Fortpflanzungsgewässer und 
Sommerlebensräume. Im Wirkraum (Planungsraum einschließlich einer 30 m – Peripherie) 
existieren außerhalb des Eingriffsareals ggf. geeignete Winterquartierstrukturen in Form von 
anthropogenen Ablagerungen und Lagerstätten von Holz und Baumaterialien.  

Ca. 120 m nördlich entwässert die Getel zur Selke hin. Lediglich die Geburtshelferkröte als 
planungsrelevante Art nutzt gelegentlich ruhige Bereiche in Fließgewässern entsprechender 
Fließgeschwindigkeit zur Fortpflanzung. 700 m südlich befindet sich ein kleines 
Standgewässer, welches vom Sauerbach entwässert wird. Derartige Distanzen werden nur 
von einigen wanderfreudigen Arten überwunden.  

Nomenklatur FFH 
Anhang 
II 

Bemerkungen Abschichtung 

Alytes 
obstetricans  

Geburtshelferkröte   Nachweise befinden sich zwar im MTBQ 
4233/4 jedoch erst südlich von 
Ballenstedt 

Ja 

Bombina 
bombina  

Rotbauchunke  x Kommt im Gebiet nicht vor Ja 

Bufo calamita  Kreuzkröte   Kommt im Gebiet nicht vor, erst weiter 
nördlich nachgewiesen 

Ja 

Bufo viridis  Wechselkröte   Einige Nachweise im MTBQ sowie in 
den Nachbarquadranten. Nutzt Äcker als 
Lebensraum. Eine temporäre 
Frequentierung des PR ist nicht ganz 
auszuschließen. 

Nein 

Hyla arborea  Laubfrosch   Kommt im Gebiet nicht vor  
Pelobates 
fuscus  

Knoblauchkröte   Ein Einzelfund südlich Ballenstedt, 
Vorkommen im Gebiet unwahrscheinlich 

Ja 

Rana arvalis  Moorfrosch   Kommt im Gebiet nicht vor Ja 
Rana 
dalmatina  

Springfrosch   Kommt im Gebiet nicht vor Ja 

Rana 
lessonae  

Kleiner 
Wasserfrosch  

 Kommt im Gebiet nicht vor Ja 

Triturus 
cristatus  

Kammmolch  x Geeignete Fortpflanzungsgewässer mit 
Nachweisen befinden sich erst südlich 
von Ballenstedt 

Ja 

 

Tab. 3: Abschichtung Amphibien7 

 

3.4 Reptilien (Reptilia) 

Die aktuellen Verbreitungskarten der beiden in Sachsen-Anhalt planungsrelevanten Arten des 
Anhangs 4 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL), Zauneidechse (Lacerta agilis) und 
Schlingnatter (Coronella austriaca), zeigen für beide Arten mehrere Nachweise innerhalb der 
relevanten MTBQ 4233/3 & 4233/4. Diese Nachweise beziehen sich auf die Erfassungen 

innerhalb der FFH-Gebiete südlich von Ballenstedt.  

Der Wirkraum (Planungsraum einschließlich einer 30 m – Peripherie) schließt aufgrund seiner 
ehemaligen und rezenten Habitatkulisse ein Vorkommen der Schlingnatter aus. Auch für die 
Zauneidechse existieren im Planungsraum keinerlei essenzielle Habitatstrukturen mehr. An 
den nordöstlichen, südlichen und südwestlichen Säumen der ehemaligen Umtriebsplantage 
ist ein Vorkommen jedoch nicht ganz auszuschließen, da ggf. geeignete 

                                                

7 GROSSE et al. 2015 
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Lebensraumstrukturen (im Südwesten beispielsweise in Form von anthropogenen 
Ablagerungen und Lagerstätten von Holz und Baumaterialien) sowie einige exponierte 
Bodenbereiche vorhanden sind. Die Abschichtung erfolgt somit zunächst lediglich für die 
Schlingnatter. 

 

3.5 Fische/ Rundmäuler (Cyclostomara/ Osteichthyes) 

Da vorhabenbedingt keine Gewässerstrukturen in Anspruch genommen werden, kann die 
Betrachtung dieser Artengruppe im Rahmen der weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung 
entfallen. 

3.6 Libellen (Odonata) 

Hinweise auf die Präsenz artenschutzrelevanter Libellenarten liegen für das UG nicht vor. 
Weiterhin fehlen essenzielle Habitatstrukturen. Eine Betrachtung dieser Artengruppe kann 
daher im Rahmen einer weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung entfallen. 

3.7 Käfer (Coleoptera) 

Der Untersuchungsraum (Planungsraum & 50 m – Peripherie) verfügt nicht über essenzielle 
Habitatrequisiten (größere Höhlungen in alten Laubgehölzen mit einer entsprechend starker 
Mulmschicht). Darüber hinaus werden keinerlei Gehölze vom Eingriff tangiert, so dass eine 
weitere Betrachtung der Artengruppe entfallen kann. 

3.8 Schmetterlinge (Lepidoptera) 

Von den aktuell in Sachsen-Anhalt vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie 
der Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) können unter Beachtung der 
Datenlage im weiteren Umfeld für das UG Vorkommen planungsrelevanter Arten 
ausgeschlossen werden. 

3.9 Spinnentiere (Arachnoidea), Krebstiere (Crustacea), Weichtiere (Mollusca) 

Die Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie die Habitatausstattung im Gebiet des 
Eingriffs lassen nicht auf die Existenz artenschutzrelevanter Arten im UG schließen. Auf eine 
weitere Betrachtung wird verzichtet. 

3.10 Farn- und Blütenpflanzen, Flechten, Moose (Pteridophyta et Spermatophyta, 

Lichenes, Bryophyta) 

Streng geschützte Spezies dieser Artengruppe waren im UG nicht zu erwarten und konnten 
auch nicht nachgewiesen werden. 
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Artgruppe weitere 

Prüferfordernis 

Begründung 

Säugetiere 
(ohne 
Fledermäuse) 

nein Im Untersuchungsraum (UR) sind infolge fehlender 
Lebensraumstrukturen bzw. auf Grund der Lage des UR außerhalb des 
Verbreitungsgebiets der Arten keine nach Anh. IV FFH-RL geschützten 
Säugetiere zu erwarten. 

Fledermäuse ja Im UR existieren keine Gehölze entsprechender Voraussetzungen für 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Artengruppe. Darüber hinaus 
bleiben diese erhalten. Eine Nutzung des UR als Jagdhabitat ist 
hingegen nicht ganz auszuschließen. 

Brutvögel ja Auf Grund der strukturellen Ausprägung kommen für den UR 2 
Nistgilden in Betracht. 

Gastvögel nein Die schwache Strukturierung des Wirkraums sowie das junge 
Sukzessionsstadium des Planungsraums generieren keine erhöhte 
Wertigkeit als Nahrungshabitat für verschiedene Arten. Die potenziell 
vorkommenden Arten nutzen nachweislich PVA als Nahrungshabitat. 

Rastvögel nein Eine erhöhte Wertigkeit als Rastgebiet besitzt der Wirkraum aufgrund 
des jungen Sukzessionsstadiums des PR nicht. Tradierte Schlafplätze 
existieren im Umfeld nicht. Zudem ist die Lage der Projektfläche unter 
diesem Aspekt pessimal.  

Reptilien ja Ein Vorkommen der nach Anh. IV FFH-RL geschützten Zauneidechse 
ist in der Peripherie des Eingriffsbereichs nicht ganz auszuschließen. 

Amphibien ja Aufgrund der Lebensraumausstattung im UR sowie seiner Lage in der 
Region sind Vorkommen streng geschützter Amphibien nach Anh. IV 
der FFH-RL nicht anzunehmen. Eine temporäre Frequentierung des 
Planungsraums durch einzelne Individuen der Wechselkröte kann 
angesichts potenzieller Laichgewässer in deren spezifischen 
Aktionsradius sowie artspezifischer Habitatpräferenzen nicht ganz 
ausgeschlossen werden. 

Wirbellose nein Angesichts der Absenz entsprechender Lebensräume und spezieller 
Habitatelemente (Totholz, Gewässer, Futterpflanzen etc.) sowie 
fehlender Nachweise ist die Präsenz der im Gebiet potenziell 
vorkommenden Wirbellosen (Käfer-, Libellen-, Schmetterlingsarten und 
Weichtiere) nach Anhang IV FFH-RL bzw. BAV Anl. 1 Sp. 3 nicht 
anzunehmen. 

Fische nein Im UR fehlen für Fischarten nach Anhang IV FFH -RL geeignete 
Gewässer. Damit entfällt deren Betrachtung hinsichtlich der 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG. 

Gefäßpflanzen nein Im UG sind keine nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Pflanzen 
auf Grund der Lebensraumausstattung zu erwarten. Flechten und 
Moose nach Anh. IV kommen in Sachsen-Anhalt nicht (mehr) vor. Damit 
entfällt die Betrachtung der Artengruppe hinsichtlich der 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG. 

Tab. 4: Abschichtung der Artengruppen 
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4 Prüfung der Betroffenheit 

Ergibt sich eine Überlagerung der ermittelten oder modellierten Lebensstätten der 
betrachteten Arten mit dem Wirkbereich des Vorhabens, erfolgt die Prüfung der Betroffenheit 

und die Arten unterliegen der weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung (Konfliktanalyse). 

4.1 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Unter Berücksichtigung aller Wirkfaktoren des Vorhabens, welche eine Verletzung der 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zur Folge haben können werden betrachtet. 
Hierbei wird in bau-, anlage- und betriebsbedingte Faktoren unterschieden. Auswirkungen auf 
Nahrungs- und Wanderhabitate werden nur berücksichtigt, wenn sie nicht durch das 

Ausweichen auf entsprechende Habitate im Umfeld kompensiert werden können. 

 

 

baubedingt mögliche Beeinträchtigungen 

temporäre Inanspruchnahme von 
Flächen (Lagerplätze, Baustraßen) 

- temporärer Habitat- oder Funktionsverlust 
- Beschädigung/ Zerstörung Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten 
- Direkte oder indirekte Tötung 

Schallimmissionen durch Baubetrieb 
(z.B. Vibrationen durch Bauanlagen etc.) 

- Vorübergehende Störung, Vergrämung und 
damit möglicher Funktionsverlust (Brutzeit) 

optische Reize durch Bewegung 
(Menschen, Baumaschinen) 

- Störung, Beunruhigung, Vergrämung und damit 
möglicher Funktionsverlust Brut- oder 
Nahrungshabitate 

stoffliche Einwirkungen wie 
Staubimmissionen durch den Baubetrieb 

- Möglicher Funktionsverlust von Habitaten für 
diesbezüglich empfindliche Arten 

Kollisionen mit Baumaschinen/ Material - Verletzung/ Tötung von Individuen 

anlagebedingt  

nachhaltiger Flächenverlust durch 
Überbauung oder schweren Eingriff in 
Biotopstrukturen 

- Habitatverlust  
- Funktionsverlust 
- Barriere-, Zerschneidungseffekte 
- Blendwirkung 

betriebsbedingt  

Schallimmissionen, optische Reize durch 
Bewegungen infolge Grünlandpflege 

- Temporäre Störungen, Beunruhigungen und 
dadurch Vergrämungen 

- Temporärer Funktions-/Habitatverlust z.B. von 
Brut- und Nahrungshabitaten 

Tab. 5: Wirkfaktoren des Vorhabens 

  

Der Zerschneidungseffekt durch den Baukörper der Photovoltaikanlage führt zu keiner 
erheblichen Störung für planungsrelevante Spezies gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, da die 
Anlagenfläche teils genutzt und von den meisten Arten ohne nennenswerte Einschränkungen 

frequentiert werden kann. 
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4.2 art(gruppen)spezifische Betroffenheit 

Die Abhandlung der Arten, für welche ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann bzw. für die Beeinträchtigungen 
durch das Vorhaben zu erwarten sind, orientiert sich im Laufe der weiteren Prüfung an der 
Bestandsaufnahme. 

 

Artengruppe/ 
Spezies 

Vorhabenspezifische Wirkfaktoren 

Fledermäuse 
 

Arten des Offen- 
und Halboffenlands 

Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, 
Zerschneidungs- und Barriereeffekte, Schädigungs- und 

Tötungsrisiken 

Im Bereich der durch die Modulfelder in Anspruch genommenen 
Flächen erfolgt durch Überbauung für im Offenland jagende Arten 
nicht zwingend eine Verschlechterung der Qualität der 
Nahrungshabitate. Untersuchungen zu Auswirkungen von PV-
Anlagen auf Fledermäuse haben gezeigt, dass eine Nutzung der 
Flächen als Jagdhabitat durchaus erfolgt (divergente Mikroklimata an 
den Modulen können zu einem höheren Insektenaufkommen führen 
– vgl. RAAB B. 2015). Somit entstehen mittelfristig neue Strukturen 
mit Eignung als potenzielle Jagdräume. Im räumlichen 
Zusammenhang begründet der vorhabenbedingte Verlust der 
Jagdhabitate keine artenschutzrechtliche Betroffenheit.  

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und 
Schädigungsrisiken 

Die nachtaktive Verhaltensweise der Artengruppe sowie die geringe 
Wertigkeit des Planungsraums als Jagdhabitat lässt keine 
signifikanten derartigen Wirkungen auf die lokalen Populationen 
erwarten. Baubedingt sind marginal Störungen über offenen Flächen 
sowie entlang der Strukturen zwischen TF 1 & TF 2 jagender 
Individuen möglich. Im Allgemeinen ruhen die ohnehin temporären 
Baumaßnahmen an PV-Anlagen aber nachts, so dass diesbezügliche 
Störungen vernachlässigbar werden. Betriebsbedingt sind Tötungen 
einzelner Tiere durch Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr 
oder durch Einschluss in Bauwerke grundsätzlich möglich. Es lassen 
sich jedoch keine Hinweise erkennen, die in diesem Zusammenhang 
auf eine erhöhte, d. h. eine über dem allgemeinen Lebensrisiko 
liegende Verlustrate von Individuen der aktuell nachgewiesenen oder 
der potenziell vorkommenden Fledermausarten hindeuten. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen einiger Arten 
kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine weitere 
Konfliktanalyse ist für das gegenständliche Vorhaben nicht 
erforderlich. 

Brutvögel 
 
Gehölz(Frei)brüter 
 

Amsel 
Buchfink 
Dorngrasmücke 
Eichelhäher 

Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, 
Zerschneidungs- und Barriereeffekte, Schädigungs- und 

Tötungsrisiken 

Infolge einer Baufeldfreimachung sind der Entzug von Lebens- und 
Fortpflanzungsstätten und damit einhergehend auch Schädigungen 
von Entwicklungsstadien (Gelegen und Jungtieren) zu erwarten. Für 
die sog. Allerweltsarten kann im Ergebnis eine nachhaltige bzw. 
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Grünfink 
Klappergrasmücke  
Ringeltaube 
Rotkehlchen 
 
Bodenbrüter 
 

Fasan 
Fitis 
Goldammer 
Schafstelze 
Schwarzkehlchen 
 
Brutvögel mit 
erhöhtem 
Schutzstatus 
 

Feldlerche 
Grauammer 
 

erhebliche Betroffenheit unter strikter Berücksichtigung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik sowie der vorgeschlagenen 
speziellen Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kap. 5.1) ausgeschlossen 
werden. Jedoch führt die Planung aus fachgutachterlicher Sicht auch 
bei einigen Wert gebenden Arten, d. h. Spezies mit erhöhter 
Schutzbedürftigkeit, zu einem anlagebedingten Habitatverlust. Damit 
kann unter Umständen langfristig eine Destabilisierung der oftmals 
individuenarmen lokalen Populationen ohne den projektspezifischen 
Ansatz von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung nicht 
ausgeschlossen werden. 

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und 
Schädigungsrisiken 

Im Umfeld der Baumaßnahmen wird zur Erschließung oder Errichtung 
der Module ein erhöhtes Störpotenzial auch der benachbart 
siedelnden Revierpaare durch Reize wie Lärm, Licht und 
Baumaschinenbewegungen sowie Erschütterungen angenommen. 
Zur Reaktion einzelner Arten liegen noch unzureichende 
Erfahrungswerte vor. In Abhängigkeit von der Lage des Brutplatzes 
und der Ausdehnung des Reviers ist je nach jahreszeitlicher 
Einordnung der Baumaßnahme jedoch die Aufgabe von 
Teillebensräumen (Nahrungsreviere) bis hin zur Vergrämung am 
Nistplatz und damit der Verlust von Gelegen oder Jungtieren im 
Einzelfall nicht auszuschließen (vgl. BfN - http://ffh-vp-info.de). 
Jedoch handelt es sich im vorliegenden Fall um bauzeitlich begrenzte, 
diskontinuierliche Störungen in einem mit geringen Vorbelastungen 
behafteten Raum. Im Bereich der durch die Modulfelder in Anspruch 
genommenen Flächen erfolgt durch Überbauung für verschiedene 
Brutvogelarten der Entzug von Habitaten. Bei einigen der betroffenen 
Taxa handelt es sich um weit verbreitete Spezies, die nicht gefährdet 
sind bzw. in der Region durchgehend und in gesicherten Beständen 
vorkommen. Diese Arten sind nicht essentiell auf eine Nutzung der 
künftig durch das Vorhaben blockierten Bereiche angewiesen und 
können auf Flächen gleicher Lebensraumstruktur bzw. -qualität im 
Umfeld ausweichen. Hinweise auf eine Störung der Vögel wie 
Lichtreflexe oder Blendwirkungen durch die Solarmodule liegen nicht 
vor. Die vielfach geäußerte Vermutung, dass Wasser- oder Watvögel 
die Module für Wasserflächen halten und versuchen, auf diesen zu 
landen, hat sich nicht bestätigt (HERDEN et al. 2009). Durch ihre Größe 
und Sichtbarkeit können derartige Anlagen eine gewisse Stör- und 
vergrämende Wirkung haben. Jedoch wurde bisher ein aus diesen 
Gründen auftretendes Meideverhalten (wie etwa an 
Windkraftanlagen) nicht beobachtet. Betriebsbedingt sind Tötungen 
einzelner Tiere durch Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr 
oder durch Einschluss in Bauwerke grundsätzlich möglich. Es lassen 
sich jedoch keine Hinweise erkennen, die auf eine erhöhte, d. h. eine 
über dem allgemeinen Lebensrisiko liegende Verlustrate von 
Individuen Arten hindeuten. Die betriebsbedingten Pflegegänge rufen 
keine erheblichen Störungen hervor, zumal sie nicht während der 
Hauptbrutzeit realisiert werden dürfen. Darüber hinaus konnten im 
unmittelbaren Umfeld keine als besonders störsensibel 
einzustufenden Taxa nachgewiesen werden. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten ist 
anzunehmen. Eine weitere Konfliktanalyse wird erforderlich. 
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Reptilien 
 

 
Zauneidechse 

Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, 
Zerschneidungs- und Barriereeffekte, Schädigungs- und 

Tötungsrisiken 

Im Eingriffsbereich ist ein Vorkommen auf Grund weitgehend 
fehlender, für die Art essenzieller Habitatrequisiten derzeit noch 
auszuschließen. Die Peripherie verfügt über eine entsprechende 
Habitatkulisse, weshalb bei Einwanderung in den Planungsraum ohne 
Vermeidungsmaßnahmen ein Schädigungs- bzw. Tötungsrisiko nicht 
ganz ausgeschlossen werden kann.  

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und 
Schädigungsrisiken 

Während der Baufeldfreimachung, der Baumaßnahmen sowie des 
Anlagenbetriebs kann es zu Tötungen oder Verletzungen einzelner 
Individuen der Art kommen, welche zu vermeiden sind. Störrisiken 
sind hingegen zu vernachlässigen. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit einzelner Individuen der Art 
kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine weitere 
Konfliktanalyse ist erforderlich. 

Amphibien 
 

 
Wechselkröte 

Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, 
Zerschneidungs- und Barriereeffekte, Schädigungs- und 

Tötungsrisiken 

Im Eingriffsbereich kann aufgrund des Vorkommens der Art im Umfeld 
in Verbindung mit einer potenziellen Frequentierung desselben ohne 
Vermeidungsmaßnahmen ein Schädigungs- bzw. Tötungsrisiko nicht 
ganz ausgeschlossen werden.  

bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und 
Schädigungsrisiken 

Während der Baufeldfreimachung, der Baumaßnahmen sowie des 
Anlagenbetriebs kann es zu Tötungen oder Verletzungen einzelner 
Individuen der Art kommen, welche zu vermeiden sind. Störrisiken 
sind hingegen zu vernachlässigen. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit einzelner Individuen der Art 
kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine weitere 
Konfliktanalyse ist erforderlich. 

Tab. 6: Betroffenheitsanalyse der Arten und Artengruppen 
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5 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

 

5.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG sind im Rahmen der Eingriffsregelung schutzgutbezogene 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorgesehen. Diese Maßnahmen führen dazu, 
dass Projektwirkungen vollständig unterbleiben bzw. soweit minimiert werden, dass keine 
erhebliche Einwirkung auf die Individuen geschützter Arten erfolgt. 

In der folgenden Tabelle sind die Vermeidungsmaßnahmen gelistet. Zur besseren Übersicht 
erfolgt deren Erläuterung innerhalb der Maßnahmenblätter im Anhang. 

 

Nummer Beschreibung Relevante Artengruppen 

VASB 1 Allgemeine Baufeldbeschränkung 
und -sicherung 

alle 

VASB 2 Angepasste Einfriedung Säugetiere 

VASB 3 Bauzeitenregelung alle 

VASB 4 Kontrolle der Baugruben und 
Kabelgräben 

Wechselkröte, Zauneidechse 

VASB 5 Begrenzung von Schall-, Schadstoff- 
und Lichtemissionen 

alle 

VASB 6 Erhalt Schwarzbrache bis Baustart Zauneidechse, Brutvögel 

VASB 7 ökologische Baubegleitung alle 

Tab. 7: Vermeidungsmaßnahmen 

 

5.2 CEF-Maßnahmen 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität nach § 44 Abs. 5 
Nr. 3 BNatSchG setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschützten Arten an (vgl. 
Kap. 2.2). Zur Sicherung der Kontinuität der Lebensstätte müssen sie den Charakter 
vorgezogener, kompensatorischer Maßnahmen besitzen und einen räumlichen Bezug zum 
betroffenen Habitat erkennen lassen. Darüber hinaus sind sie rechtsverbindlich im B-Plan 

festzusetzen. 

Beim gegenständlichen Vorhaben sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. Ausnahme: 
Sofern die Vermeidungsmaßnahme 6 nicht umzusetzen ist, sind, um die Beeinträchtigungen 
des Lebensraums der Feldlerche zu kompensieren, die Anlage von Blühstreifen bzw. sog. 
„Lerchenfenstern“ als vorgezogene Maßnahme erforderlich (ausführliche Erläuterung in den 
Maßnahmeblättern im Anhang). 
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5.3 FCS-Maßnahmen 

Werden trotz Vermeidungs- und/ oder CEF-Maßnahmen Verbotstatbestände erfüllt, so können 
FCS-Maßnahmen der Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes dienen und damit 
Voraussetzung der Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung sein. 
Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen und ökologischen Erfordernissen der 
betroffenen Arten abgeleitet sein und damit eine der Art entsprechende Funktionalität 
gewährleisten. Auch darf zwischen Eingriff und Funktionsfähigkeit keine Zeitlücke (time lag) 

entstehen, infolge derer eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist. 

Beim gegenständlichen Vorhaben sind keine FCS-Maßnahmen erforderlich. 

 

6 Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

 

6.1 Vögel (Aves) 

Aufgrund der geringen Artendiversität, Abundanz und stark eingeschränkten lokalen 
Verbreitung werden die ungefährdeten, euryöken Arten aller 3 nachgewiesenen Nistgilden im 

Folgenden bezüglich der Prüfung der Verbotstatbestände zusammengefasst. 

Die Arten mit erhöhtem Schutzstatus werden hingegen einzeln abgehandelt. 

Ungefährdete, euryöke frei- und bodenbrütende Vogelarten mit jährlich wechselnden 

Fortpflanzungsstätten 

 
Amsel Grünfink 
Buchfink Klappergrasmücke  
Dorngrasmücke Ringeltaube 
Eichelhäher Rotkehlchen 
Fasan Schafstelze 
Fitis Schwarzkehlchen 
Goldammer  

 

1. Grundinformationen 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

In dieser Gruppierung werden ausschließlich ungefährdete Arten zusammengefasst, die auch kein 
erhöhtes Schutzbedürfnis nach Anhang I VSRL aufweisen oder einem national strengen Schutz 
gemäß BArtSchV/ BNatSchG unterliegen. Für die einzelnen Arten sind die Erhaltungszustände im 
Land Sachsen-Anhalt bisher nicht abschließend definiert. Wegen ihrer weiten Verbreitung muss 
jedoch von einem günstigen Erhaltungszustand ausgegangen werden. 

Lebensraumansprüche und Verbreitung in Sachsen-Anhalt 

Die aufgeführten Arten haben unterschiedliche ökologische Habitatansprüche und weisen 
verschiedene Lebensweisen auf. Dabei handelt es sich jedoch fast ausschließlich um Frei- oder 
Bodenbrüter, welche ihre Nester nur für eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue 
Niststätten errichtet werden sowie um nachgewiesene Nahrungsgäste. Lediglich die Kohlmeise 
nutzt meist Baumhöhlen zur Fortpflanzung. 
Zu den Lebensräumen gehören Acker- oder Grünlandflächen, halboffene Landschaften, 
Gehölzsäume, Gebüsche, Sukzessionsflächen, Feldgehölze, Gewässer, aber auch 
Siedlungsbereiche. 
Gartenrotschwanz und Schwarzkehlchen verlassen das Brutgebiet in den Wintermonaten zur 
Überwinterung in wärmeren Lebensräumen. Andere Arten überwintern als Standvögel im Umfeld 
des Brutreviers (Fasan, Feldsperling, Kohlmeise) oder streifen in Trupps umher (Ammern, 
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Buchfink). Teilweise erhalten diese Spezies im Winter noch Zuzug von Individuen aus nördlicher 
siedelnden Populationen. 
Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im März beginnen. Abgesehen von Nachgelegen ist 
bei fast allen Spezies das Brutgeschäft Ende Juli abgeschlossen. 
Für Sachsen-Anhalt gilt eine für alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung mit 
jeweils hohen Bestandszahlen. Leider ist bei einigen Arten von einem abnehmenden Trend 
auszugehen (Goldammer)8. 

Potenzielle Verbreitung im Wirkraum 

Eine potenzielle Verbreitung von 13 Arten mit maximal 17 Revieren im Wirkraum wird gemäß 
Habitatpotenzialabschätzung angenommen. 

2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
ihrer Entwicklungsformen 

Bei Umsetzung der Bauplanung besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von 
Baumaßnahmen und Gehölzrodungen. Durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung 
außerhalb der Brutzeit) können Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, 
Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei allen Arten grundsätzlich vermieden werden. Darüber hinaus 
denkbare betriebsbedingte Tötungen, etwa durch Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen 
Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des 
geplanten Vorhabens darstellt. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 7 

Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-
und Wanderzeiten. 

Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der 
Umsetzung der Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet 
nicht anwesend sind. Ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ein. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 5, VASB 7 

Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 
BNatSchG 

nicht erfüllt 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem  
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  
Zusammenhang gewahrt wird. 

Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungs-
stätten infolge Überbauung sowie Fällung und Rodung von Gehölzen. Nester aller angegebenen 
Arten werden nicht dauerhaft genutzt, deshalb verlieren die Fortpflanzungsstätten nach erfolgter Brut 
diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich bei allen Arten durch die 
Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). 
Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ 
kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Einige 
Wert gebende Bereiche werden aus dem Planungsraum ausgegrenzt (vgl. Maßnahmenblätter), 
hergerichtet, gepflegt und stehen Individuen dieser Artengruppe weiterhin zur Verfügung. 

Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 7 

                                                

8 FISCHER, S. & G. DORNBUSCH 2019 
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Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 
Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG 

nicht erforderlich 

3. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung und die Umsetzung 
sonstiger Maßnahmen sind zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 
• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG 

nicht ein, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist. 

• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 
FFH-RL erfüllt sind. 

 

 

Auf Einzelartebene zu betrachtende Vogelarten 

 
Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Grundinformationen 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

streng geschützt nach Rote Liste LSA Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre 
(SCHÖNBRODT et al. 2017) 

BNatSchG 3 3 Stark abnehmend 

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Sachsen-Anhalt 

Fortpflanzung 
Das Nest wird am Boden versteckt angelegt, bevorzugt in Bereichen mit einer 15 bis 25 cm hohen 
Vegetation und einer Bodenbedeckung von 20 bis 50 %. Die Eiablage erfolgt in Mitteleuropa 
frühestens Mitte oder Ende März, meist aber erst ab Mitte April. Zweitbruten sind in Mitteleuropa 
häufig, selten wurden Drittbruten nachgewiesen. Die letzten Gelege werden Mitte Juli bis Anfang 
August begonnen. Die Brutzeit dauert 11 bis 12 Tage. Die Bebrütung erfolgt ausschließlich durch 
das Weibchen, auch die Nestlinge werden bis zum Alter von 5 Tagen nur vom Weibchen gehudert, 
danach aber von beiden Eltern gefüttert. Die Jungvögel verlassen mit 7 bis 11 Tagen das Nest und 
können nach 15 bis 20 Tagen schon kurze Strecken fliegen, nach 30 Tagen sind sie selbständig. Die 
Geschlechtsreife wird im ersten Lebensjahr erreicht. 
 
Wanderungen 
Die Art ist je nach geografischer Verbreitung Standvogel bis Kurzstreckenzieher. Die Feldlerchen 
nördlich und östlich der 0-°C-Januar-Isotherme ziehen im Herbst nach Südwesteuropa, in den 
Mittelmeerraum, nach Afrika bis an den Nordrand der Sahara und nach Vorderasien. Südlich und 
westlich dieser Isotherme verstreichen die Tiere oder machen nur sehr kurze Wanderungen. In 
Gebieten ohne länger liegende Schneedecke, wie in Großbritannien und Irland sowie in Westeuropa, 
bleiben die Tiere ganzjährig. Der Wegzug skandinavischer Vögel beginnt Mitte September und 
erreicht Mitte Oktober seinen Höhepunkt. Der Heimzug beginnt Ende Januar bis Mitte Februar, gipfelt 
im März und endet Anfang Mai. In Mitteleuropa werden die Brutgebiete je nach Witterung meist Mitte 
Februar bis Anfang März besetzt, bei Kälteeinbrüchen kommt es zu Umkehrzügen. 
 
Bestand und Gefährdung 
Die Feldlerche ist der häufigste Offenlandvogel Mitteleuropas. Gesicherte Angaben zum 
Weltbestand gibt es nicht, die IUCN gibt als grobe Schätzung allein für den europäischen Bestand 
40 bis 80 Mio. Brutpaare an. Der Bestand in Deutschland wurde für 2008 auf 2,1 bis 3,2 Mio. Paare 
geschätzt, die Art war damit die neunthäufigste Brutvogelart. Vor allem die starke Intensivierung der 
Landwirtschaft führte in Europa seit den 1970er Jahren zu starken Bestandsrückgängen, sodass die 
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Bestände in Deutschland teils dramatisch um 50 bis 90 Prozent zurückgingen. Weitere 
Gefährdungsursachen sind die Versiegelung der Landschaft und direkte Bejagung wie etwa in 
Südwestfrankreich. In Deutschland hat der Bestand zwischen 1980 und 2005 um etwa 30 Prozent 
abgenommen; die Feldlerche steht hier in der Roten Liste in Kategorie 3 („gefährdet“). Weltweit ist 
die Art laut IUCN jedoch ungefährdet. 
 
Als Gründe des Bestandrückgangs wurden in Deutschland, neben dem Verlust von Lebensräumen 
durch Überbauung für Verkehr, Siedlungen und Gewerbe, hauptsächlich die anhaltende 
Intensivierung der Landbewirtschaftung ausgemacht. Es kam in den letzten Jahrzehnten zur 
Beseitigung von Rainen und Brachen. Die Bewirtschaftungsschläge wurden immer mehr vergrößert. 
Es kam zur Einengung der Fruchtfolge mit verstärktem Einsatz von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln. Ungünstig ist auch der verstärkte Anbau von Mais, beispielsweise zur Nutzung als 
Energiepflanze, in dem Feldlerchen nicht brüten (Quelle: Wikipedia letzter Abruf 04.03.2024). 
In Sachsen-Anhalt gilt eine fast flächendeckende Verbreitung (Feldlerche ca. 150.000 – 300.000 BP).  

Potenzielle Verbreitung im Wirkraum 

Maximal 3 Brutpaare – direkt betroffen sind keine Reviere 

2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
ihrer Entwicklungsformen 

Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten infolge der Baumaßnahmen 
(Störung) durch aufgegebene Bruten, sofern eine sich bereits etablierende Bodenvegetation im 
Planungsraum Feldlerchenbruten ermöglicht. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung 
außerhalb der Brutzeit) bzw. den Erhalt einer Schwarzbrache wird die Schädigung von Individuen 
oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsätzlich vermieden. Darüber hinaus denkbare 
betriebsbedingte Tötungen, die etwa durch Kollisionen entstehen können, rechnen bei diesen Arten 
zum „allgemeinen Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des 
geplanten Vorhabens darstellt. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 6, VASB 7 

Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderzeiten 

Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Dies kann 
auch nicht direkt betroffene, im nahen Umfeld siedelnde Individuen betreffen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Wirkraum nicht anwesend 
sind. Ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ein. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 5, VASB 7 

Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 
BNatSchG 

nicht erfüllt 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt 
ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Es erfolgt durch das Vorhaben kein direkter Tatbestand bzgl. des Schädigungsverbotes. Der Entzug 
besetzter Nester wird grundsätzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. 
eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). Der Erhalt einer Schwarzbrache hat 
alternativ denselben Effekt. 

Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 6, VASB 7 
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Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 
Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG 

nicht erforderlich 

3 Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung sind bei der Ausführung des 
Vorhabens zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 
 treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG 

nicht ein, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 
FFH-RL erfüllt sind. 

 

 

Auf Einzelartebene zu betrachtende Vogelarten 

 
Grauammer (Emberiza calandra) 

1. Grundinformationen 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

streng geschützt nach Rote Liste 
LSA (2017) 

Rote Liste 
D (2021) 

Populationstrend 25 Jahre (SCHÖNBRODT 

et al. 2017) 

BAV Anl. 1 V - leichte Bestandszunahme 

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Sachsen-Anhalt 

Die Grauammer besiedelt offene Landschaften wie extensive Grünländer, Äcker, Brachen, Ruderal- 
und Sukzessionsflächen mit einzelnen Gehölzen oder höheren Stauden als Singwarten. Die Art 
baut das Nest in krautiger Vegetation am Boden, aber auch bis in ein Meter Höhe. Meist findet nur 
eine Jahresbrut statt (selten 2, dann in wechselnden Revieren). Das Gelege enthält 4-5 Eier, 
welche 11-13 Tage bebrütet werden. Die Nestlingsdauer beträgt 9-12 Tage. Bis ins Alter von 26 
Tagen werden die Jungen von den Altvögeln (meistens dem Weibchen) betreut. 
Als Nahrung dienen Wildkräutersamen, Getreidekörner und verschiedene grüne Pflanzenteile, auch 
Insekten und deren Larven sowie Spinnen. 
Die Grauammer ist ein Kurzstrecken- und Teilzieher sowie Standvogel mit Dismigrationen 
(Zerstreuungswanderungen) und Winterfluchtbewegungen. Vollständig geräumt werden nur die 
Nordost-Arealränder in Europa. 
Die Fortpflanzung erfolgt ab Anfang April bis ca. Ende Mai). 
In Sachsen-Anhalt besiedelt die Art fast flächendeckend geeignete Habitate. 

Potenzielle Verbreitung im Wirkraum 

Die Größe und Habitatausstattung des Wirkraums legt die Voraussetzungen für 1 bis maximal 2 
Brutpaare nahe. Direkt betroffen sind aufgrund fehlender Strukturen keine Reviere. 

2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
ihrer Entwicklungsformen 

Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen 
und Gehölzentnahmen. Die aktuelle Planung sieht keinen derartigen Eingriff vor, falls jedoch die 
Baumaßnahmendirekt an die Peripherie anschließen, sind Vermeidungsstrategien erforderlich. 
Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) wird die Schädigung 
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von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsätzlich vermieden.Der Erhalt einer 
Schwarzbrache einige Meter über die Grenzen des direkten Eingriffs hinaus zeitigt denselben Effekt. 
Darüber hinaus denkbare betriebsbedingte Tötungen, die etwa durch Kollisionen entstehen können, 
rechnen zum „allgemeinen Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen 
des geplanten Vorhabens darstellt. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 6, VASB 7 
 

Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-
und Wanderungszeiten 

Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Dies kann 
auch nicht direkt betroffene, im nahen Umfeld siedelnde Individuen betreffen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Wirkraum nicht anwesend 
sind. Ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ein. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 3, VASB 5, VASB 7 

Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 
BNatSchG 

nicht erfüllt 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem  
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  
Zusammenhang gewahrt wird. 

Der potenzielle, anlagebedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstätten ist nicht gegeben, 
da in den vergangenen Jahren strukturbedingt keine Individuen der Art im Planungsraum siedelten. 
Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ 
kurzfristig nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Fernerhin 
wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen 
vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). Durch die 
Vermeidungsmaßnahme 6 wird alternativ ein Ansiedeln der Art im Planungsraum vermieden 
Empirische Daten zeigen, dass Grauammern PV-Anlagen zumindest in den Randbereichen gern 
besiedeln und hier teilweise eine höhere Brutdichte erreichen können, als in üblichen 
Optimalhabitaten. 

Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 6 

Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 
Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG 

nicht erforderlich 

3 Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung und Funktionssicherung 
(CEF) sind bei der Ausführung des Vorhabens zu berücksichtigen 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 
• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG 

nicht ein, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist. 

• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 
FFH-RL erfüllt sind. 
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6.3 Reptilien (Reptilia) 

 

Anhang IV Arten FFH-Richtlinie 

 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Grundinformationen 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

streng geschützt nach Rote Liste 
LSA (2019) 

Rote Liste 
D (2009) 

Erhaltungszustand 
LSA (2019) 

Erhaltungszustand D 

BNatSchG Kat. 3 Kat. V FV - U1 günstig bis 
ungünstig 

FV - U1 günstig bis 
ungünstig 

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Sachsen-Anhalt 

Die wärmebedürftige Zauneidechse bevorzugt als Lebensraum offene oder halboffene 
Trockenbiotope, die sonnenexponiert sind. Dazu gehören Trocken- und Halbtrockenrasen, trockene 
Wald- und Wegränder, Aufschüttungen, Dämme, Böschungen und Brachflächen. Als eierlegende Art 
benötigt die Zauneidechse besondere Eiablageplätze, welche die notwendige Wärme und Feuchtigkeit 
aufweisen, um die Eier zu zeitigen. Die Individuen sind bei optimalen Habitatqualitäten sehr ortstreu. 

Sie bewohnen kleine Territorien, in denen die Unterschlupf-, Sonnen- und Eiablageplätze liegen. Die 
Größe individueller Reviere in Optimallebensräumen wird mit 100 – 270 m² angegeben (vgl. BLANKE 
2004).  
In Sachsen-Anhalt ist die Art mit Ausnahme des Harzes und ausgedehnter Agrarflächen ziemlich 
regelmäßig verbreitet und häufig. 

Die Art wird gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens zwar als empfindlich eingeschätzt, hat aber 
ein hohes (Wieder)Besiedlungspotenzial für PVA. 

Potenzielle Verbreitung im Wirkraum 

Unter Berücksichtigung der Habitatausstattung im Gebiet potenziell höchstens temporär zur 
Nahrungsaufnahme sofern peripher eine Population etabliert ist. Einige Bereiche außerhalb des 
Baufelds weisen entsprechende Habitatqualität auf (Saumstrukturen und Ablagerungen östlich, südlich 
westlich an den Planungsraum angrenzender Bereiche). 

2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
ihrer Entwicklungsformen 

Im Zuge der Baufeldvorbereitungen kann die Gefahr von Individuenverlusten durch potenziell 

einwandernde Individuen aus den angrenzenden Habitaten bestehen. Durch geeignete Maßnahmen 
(Entfernen aller Deckung bietenden Strukturen durch Anlegen und Erhalt einer Schwarzbrache) wird 
eine baubedingte Tötung oder Verletzung von Individuen weitestgehend verhindert. Derselbe Effekt 
kann durch eine Bauzeitenregelung erzielt werden. Mit Winterquartieren innerhalb der in Anspruch zu 
nehmenden Flächen ist nicht zu rechnen. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 4, VASB 6, VASB 7 

Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 

nicht erfüllt 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
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Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-

und Wanderungszeiten 

Während des Baubetriebs kann es durch Erschütterungen oder optische Reize zu Störungen peripher 

siedelnder Individuen kommen. Eine Auswirkung auf den Erhaltungszustand des lokalen Bestands ist 
nicht zu erwarten. Betriebsbedingt sind Störungen durch den kleintiergängigen Anlagenzaun sowie 
eine geringe Wartungsfrequenz der Anlage weitgehend ausgeschlossen. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 5 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt 
ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Bei Umsetzung der geplanten Vermeidungsmaßnahmen liegt kein Tatbestand vor.  Nach Beendigung 
der Baumaßnahmen und vegetativer Etablierung der PV-Anlage ist deren Besiedlung sowie die 

Nutzung der neu entstandenen Strukturen möglich. Potenziell bestehende Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bleiben erhalten. Zudem werden durch die Herrichtung und dauerhafte Pflege der 
Maßnahmenflächen neue Lebensräume geschaffen. 

Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 6, VASB 7 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt 

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG 

nicht erforderlich 

3 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
nicht ein, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 

Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 
FFH-RL erfüllt sind. 

 

 

6.4 Amphibien (Amphibia) 

Anhang IV Arten FFH-Richtlinie 
 
Wechselkröte (Bufo viridis) 

1. Grundinformationen 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

streng geschützt nach Rote Liste 
LSA (2019) 

Rote Liste 
D (2020) 

Erhaltungszustand 
LSA (2019) 

Erhaltungszustand 
D 

BNatSchG Kat. 3 Kat. 3 U2 ungünstig bis 
schlecht 

U2 ungünstig bis 
schlecht 

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Sachsen-Anhalt 

Die Wechselkröte ist eine Steppenart, die durch eine enge Bindung an trocken-warme, 
vegetationsarme Landschaften mit geringen Niederschlägen an Trockenheit und Wärme (aber auch 



Solarprojekt „PV-Freiflächenanlage an der B 185“ – Stadt Ballenstedt - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)                2024                                   

 

 

31/39 

Kälte) gut angepasst ist. Die Art bevorzugt offene, sonnenexponierte Lebensräume mit lückiger, 
niederwüchsiger Vegetation und grabfähigen Böden. Bei uns bewohnt sie neben wenigen 
Flussauen vor allem Abbaustellen (v. a. Kies- und Sandgruben), militärische Übungsplätze, 
Industriebrachen bzw. Baustellen, trockene Ruderalflächen in früher Sukzession, auch Äcker, 
Bahndämme, Parks und Gärten. Als Laichgewässer dienen der Pionierart verschiedenste stark 
sonnenexponierte, vegetationsarme, fischfreie, meist flache Stillgewässer (oder zumindest mit 
Flachufern), beispielsweise wassergefüllte Senken oder Fahrspuren in Baustellen, auf Äckern und 
Wiesen, Tümpel, Teiche, Rückhaltebecken, Altarme und Baggerseen. In Flussauen werden auch 
Überschwemmungstümpel als Primärhabitate besiedelt.  
Die Laichperiode beginnt relativ spät ab Ende April und geht bis ca. Juni, kann sich aber auch noch 
in den Sommer hinein verlängern, wenn nach einer längeren Trockenphase starke Niederschläge 
fallen. Während der Fortpflanzungsperiode verstecken sich die Tiere tagsüber meist in nur wenigen 
Metern Entfernung zu ihren Laich- und Rufgewässern unter Steinen, Brettern, Steinhaufen, 
Erdhöhlen oder Kleinsäugerbauen. Danach wandern ausgewachsene Wechselkröten in die 
Landlebensräume und legen dabei Strecken von bis zu 1.000 m zurück. Ab September bis Oktober 
überwintern sie in selbst gegrabenen oder dem Tagesversteck ähnelnden unterirdischen, 
frostsicheren Hohlräumen, auch Kellern oder landwirtschaftlichen Gebäuden.  
Während der Laichzeit entfernen sich adulte Tiere zwar nur wenige Meter von den Laichgewässern. 
Andererseits werden diese Gewässer durch die natürliche Sukzession, d. h. den Bewuchs mit 
Wasserpflanzen, bereits nach wenigen Jahren ungeeignet, deshalb muss die Wechselkröte hoch 
mobil sein, um neu entstandene Gewässer spontan zu besiedeln, und kann auf die Suche nach 
neuen Laichgewässern mehrere Kilometer zurücklegen. (LfU Bayern). 

Potenzielle Verbreitung im Wirkraum 

Unter Berücksichtigung der Habitatausstattung im Gebiet potenziell höchstens temporär im Zuge der 
Wanderungen zwischen Laichhabitaten und Sommer-/ Winterlebensräumen. 

2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
ihrer Entwicklungsformen 

Im Zuge der Baufeldvorbereitungen/ Baumaßnahmen kann die Gefahr von Individuenverlusten durch 
wandernde Individuen bestehen. Geeignete Maßnahmen verhindern baubedingte Tötungen oder 
Verletzungen von Individuen weitestgehend. Mit Winterquartieren innerhalb der in Anspruch zu 
nehmenden Flächen ist nicht zu rechnen. Bei Realisierung der Eingriffsmaßnahmen während der 
Ruhephase kann deshalb der Tatbestand unter Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen 
ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 4, VASB 7 

Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

nicht erfüllt 
 
 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderzeiten 

Während des Baubetriebs kann es durch Erschütterungen oder optische Reize zu Störungen peripher 
siedelnder Individuen kommen. Eine Auswirkung auf den Erhaltungszustand des lokalen Bestands ist 
nicht zu erwarten. Betriebsbedingt sind Störungen durch den kleintiergängigen Anlagenzaun sowie 
eine geringe Wartungsfrequenz der Anlage weitgehend ausgeschlossen. 

Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 2, VASB 5 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt 
ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
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Das Vorhaben generiert diesbezüglich keinen potenziellen Tatbestand, da die Eingriffsbereich 
lediglich durchwandert werden bzw. maximal Teile des Sommerlebensraumes der Art darstellen 
können. Diese Habitatqualifikation besteht nach Beendigung der Baumaßnahmen weiter oder 
verbessert sich ggf. sogar. 

Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen keine 

Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt 

Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG 

nicht erforderlich 

3 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 
 treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG 

nicht ein, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 
FFH-RL erfüllt sind. 
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7 Fazit 

7.1 Ausnahmeprüfung 

Da im vorliegend abgearbeiteten Projekt für Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, ist die Darlegung 
der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
derzeit nicht erforderlich. 

 

7.2 Zusammenfassung 

Mit dem vorgestellten Vorhaben sind potenziell Eingriffe in Lebensräume von Arten des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie europäischer Vogelarten verbunden. Daher wurde im 
vorliegenden Fachbeitrag beurteilt, inwieweit durch das Vorhaben die Verbote des § 44 
BNatSchG tatbeständlich werden. 

Die Überprüfung hat ergeben, dass bei Realisierung der in Kap. 5 vorgestellten Maßnahmen 
zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität die durch die 
Planung anstehenden Eingriffe keine signifikanten Veränderungen des Ist-Zustandes des 
Lebensraumes aller betroffenen Tierarten auslösen. Die Voraussetzungen zur langfristig 
gesicherten Erhaltung der Populationen der Arten im Untersuchungsgebiet bleiben somit 

erfüllt. 

Im Geltungsbereich des Vorhabens werden bezogen auf das behandelte Projekt keine 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des BNatSchG erfüllt, weder für Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie. Eine 
Gefährdung der lokalen Populationen potenziell vorkommender sowie nachgewiesener Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten ist durch die 
Realisierung des Vorhabens nicht zu erwarten. Ein Erfordernis zur Zulassung einer Ausnahme 
nach § 45 (7) BNatSchG ist derzeit nicht gegeben. 
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9 Anhang 

 

Aktuelles Luftbild (20.02.2024) 

Maßnahmenblätter 1 – 7 (Erläuterungen zu den Vermeidungsmaßnahmen) 

Fotodokumentation 
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Maßnahmenblatt AFB 
 
 

„PV-Freiflächenanlage an der B 185“  
Stadt Ballenstedt  

VAFB 1 
 
 
Allgemeine Baufeldbeschränkung und -sicherung 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
alle 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Eine Beeinträchtigung peripherer nicht be- oder überbaubarer Bereiche durch Befahren, 
Materiallagerungen etc. ist generell auszuschließen. Hierzu sind zumindest optische 
Barrieren, besser Zäunungen zu installieren. Diese Maßnahmen sind durch die 
artenschutzrechtliche Baubegleitung zu kontrollieren. 
 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Während der gesamten Bauzeit erforderlich 

 

 

Maßnahmenblatt AFB 
 
 

„PV-Freiflächenanlage an der B 185“  
Stadt Ballenstedt  

VAFB 2 
 
 
Einfriedung der Anlage 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
Säugetiere, Avifauna, Amphibien 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Bei der sicherheitsbedingten Einfriedung der PV-Anlage ist zur Gewährleistung der 
Kleintiergängigkeit ein Bodenabstand von 10-15 cm einzuhalten. 
 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Nicht erforderlich 

 

 

 

 

 

 

 



Solarprojekt „PV-Freiflächenanlage an der B 185“ – Stadt Ballenstedt - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)                2024 

 
 

 

2/7 

Maßnahmenblatt AFB 
 
 

„PV-Freiflächenanlage an der B 185“  
Stadt Ballenstedt 
 

VAFB 3 
 
 
Bauzeitenregelung 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
Brutvögel, Zauneidechse, Wechselkröte 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Die Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeiten der Vögel (01. März bis 31. Juli) zu 
beginnen. Ist dies nicht möglich, kann eine Freigabe nur durch die ökologische 
Baubegleitung und Rücksprache mit der Naturschutzbehörde erfolgen. In dem Falle sind 
Kontrollen auf Brutvögel mit (partieller) Freigabe, Vergrämungsmaßnahmen (vgl. VAFB 6) 
etc. notwendig und können zu erheblicher Verzögerung der Baumaßnahmen führen. Auch 
bei längeren Unterbrechungen der Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeiten werden 
Kontrollen und Freigaben durch fachkundige Personen in Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden notwendig.  
Bezüglich der Zauneidechse und Wechselkröte ist eine Umsetzung der Baumaßnahmen 
während der Winterruhe (Ende Oktober bis Anfang März) zu empfehlen. 
 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Nicht erforderlich 

 

 

Maßnahmenblatt AFB 
 
 

„PV-Freiflächenanlage an der B 185“  
Stadt Ballenstedt 
 

VAFB 4 
 
 
Kontrolle der Baugruben und Kabelgräben 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
Alle, insbesondere Wechselkröte 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Sollte die Bauzeitenregelung bezüglich der Wechselkröte nicht eingehalten werden können, 
sind innerhalb der Wanderzeiten sowie der sommerlichen Aktivitätsphase (Anfang März bis 
Mitte Oktober) frühmorgens alle Baugruben, Kabelgräben sowie sonstigen, als Hindernis für 
die Art wirkenden Strukturen auf Individuen zu kontrollieren und diese dann ggf. in geeignete 
Strukturen der Peripherie zu entlassen. 
 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Nicht explizit erforderlich 

 

 



Solarprojekt „PV-Freiflächenanlage an der B 185“ – Stadt Ballenstedt - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)                2024 

 
 

 

3/7 

Maßnahmenblatt AFB 
 
 

„PV-Freiflächenanlage an der B 185“  
Stadt Ballenstedt 
 

VAFB 5 
 
 
Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und 
Lichtemissionen 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
alle 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Zur Vermeidung oder Minimierung baubedingter Störungen sind ausschließlich Maschinen 
und Fahrzeuge, die den Anforderungen der 32. Verordnung der BImSchV genügen und mit 
dem RAL-Umweltzeichen (RAL – ZU 53) ausgestattet sind, einzusetzen. 
Beim Einsatz künstlicher Lichtquellen sind auf den unmittelbaren Arbeitsbereich 
abgeblendete Natriumdampfniederdrucklampen zu verwenden. 
 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Während der gesamten Bauzeit erforderlich 

 

 

Maßnahmenblatt AFB 
 
 

„PV-Freiflächenanlage an der B 
185“  
Stadt Ballenstedt  

VAFB 6 
 
 
Einrichtung und Erhalt einer Schwarzbrache 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
Bodenbrüter der Offen- und Halboffenbereiche, Zauneidechse 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Zur Vermeidung baubedingter Schädigungen wird für den Planungsraum die Anlage einer 
Schwarzbrache empfohlen. Hierbei ist das gesamte Baufeld sowie nach Möglichkeit 3 – 5 
m darüber hinaus der Boden vegetations- und strukturfrei zu halten. Durch die anstehenden 
oder bereits durchgeführten Stockrodungen sind die Voraussetzungen hierfür bereits 
gegeben. Ziel der Maßnahme ist es, sämtliche Strukturen, welche den relevanten Arten 
Deckung bieten würden, über die gesamte Zeitdauer bis zum Baustart zu entfernen. 
Dies setzt voraus, dass hinsichtlich der fortschreitenden Vegetationsperiode eine 
mechanische oder chemische Bodenbearbeitung lückenlos fortzusetzen ist. (Eggen, 
Mulchen etc. bzw. der Einsatz entsprechender, auf landwirtschaftlichen Flächen 
zugelassener Herbizide). 
Nach Baustart ist die eintretende Störung durch die Baumaßnahmen in der Regel 
ausreichend, um eine Vergrämung der relevanten Artengruppen zu erzielen. Hierfür 
wiederum sind größere Pausen (> 3 Tage) zu vermeiden. 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Nicht erforderlich 
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Maßnahmenblatt AFB 
 
 
„PV-Freiflächenanlage an der B 185“  
Stadt Ballenstedt  

VAFB 7 
 
 
Baubegleitung zur Umsetzung 
artenschutzbezogener Kriterien 

Relevante Arten/ Artengruppen 
 
alle 

 
Realisierung/ Herrichtung 

 
Zur Vermeidung oder Minimierung baubedingter, artenschutzrechtlich relevanter Konflikte 
wird vor allem für die Zeit bis zum Baustart empfohlen, mit diesbezüglichen Kontrollen und 
Beratungen erfahrenes, fachkundiges Personal zu beauftragen. 
 

Pflege Nicht erforderlich 

Funktionskontrolle Nicht erforderlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solarprojekt „PV-Freiflächenanlage an der B 185“ – Stadt Ballenstedt - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)                2024 

 
 

 

5/7 

Fotodokumentation 

Begehung vom 20.02.2024 

Nordöstliche Grenze des Baubereichs, Blick nach Südosten. 

 

Östliche Grenze Baubereich, Blick nach Süden. 
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Südgrenze, Blick nach Westen. 

 

Westliche Grenze, Blick nach Norden. 
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Nordgrenze des Baubereichs, Blick nach Osten. 

 

Zustand der geernteten Fläche zum Zeitpunkt vor der Stockrodung. 


